
Vorbemerkung

Durch Erlass des Bundesministers für wirtschaftliche
Zusammenarbeit vom 30. Juni 1975 (GMBl. S 482) sind
die Aufgaben der Bundesstelle für Entwicklungshilfe
(BfE) in Eschborn auf das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH in Eschborn übergegangen.

Die Abwicklungsstelle der Bundesstelle für Entwicklungs-
hilfe hat die projektbezogenen Abrechnungs- und Abwick-
lungsaufgaben beendet. Restaufgaben, die insbesondere
Unterbringung und Beurlaubung von Beamtinnen und
Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der

ehemaligen Bundesstelle für Entwicklungshilfe, Eschborn
betreffen, werden seit März 1979 durch Bedienstete des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (Nebenamt) wahrgenommen.

Bei diesem Kapitel werden die erforderlichen Leerstellen
und Stellen für die zur Deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH beurlaubten
Bediensteten der ehemaligen BfE ausgebracht und die
für die an die GTZ beurlaubten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu leistende Umlage zur zusätzlichen Al-
tersversorgung sowie andere gesetzliche und tarifliche
Ansprüche abgewickelt.
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